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Aufgrund des § 23 Abs . 3 Satz 1 und 3 des Hessischen Beamtengesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl.
S. 218, 508), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), und der Hessischen Po-
lizeilaufbahnverordnung vom 10. März 2015 (GVBl. S. 134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.
Juni 2017 (GVBl. S. 114), in der jeweils geltenden Fassung, verordnet der Minister des Innern und für
Sport im Einvernehmen mit dem Minister für Wissenschaft und Kunst und dem Direktor des Landes-
personalamtes und der Landespersonalkommission:
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ERSTER TEIL
Allgemeine Regelungen

 

§ 1
Geltungsbereich

 (1) Diese Verordnung regelt die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des gehobenen Polizeivoll-
zugsdienstes des Landes Hessen.

 (2) Die Ausbildung für die Laufbahn des gehobenen Polizeivollzugsdienstes erfolgt aufgrund der in der
Hessischen Polizeilaufbahnverordnung vom 10. März 2015 (GVBl. S. 134), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 30. Juni 2017 (GVBl. S. 114), in der jeweils geltenden Fassung bestimmten Voraussetzungen.

 (3) Der Vorbereitungsdienst und das Qualifikationsstudium finden in den Studiengängen Polizeivoll-
zugsdienst Schutzpolizei und Kriminalpolizei am Fachbereich Polizei der Hessischen Hochschule für
Polizei und Verwaltung in Wiesbaden statt. Der Studiengang Kriminalpolizei wird mit den Vertiefungs-
richtungen Allgemeine Kriminalistik und Cyberkriminalistik angeboten.

 (4) Die nachfolgenden Vorschriften gelten für beide Studiengänge, soweit sie nicht ausdrücklich ab-
weichende Regelungen enthalten.

 

§ 2
Ziele der Ausbildung
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 Ziel der Ausbildung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst ist es, durch anwendungsbezogene Leh-
re die wissenschaftlichen und berufspraktischen Fähigkeiten, Kenntnisse und Methoden zu vermitteln,
die zur Erfüllung der Aufgaben in der Laufbahngruppe des gehobenen Polizeivollzugsdienstes erfor-
derlich sind. Die Studierenden sind zu verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokrati-
schen und sozialen Rechtsstaat und zu wissenschaftlicher Arbeitsweise zu befähigen (§ 2 des Verwal-
tungsfachhochschulgesetzes vom 12. Juni 1979 (GVBl. S. 95, 97), zuletzt geändert durch Gesetz vom
28. September 2015 (GVBl. S. 359). Zugleich soll das Studium der Persönlichkeitsbildung dienen so-
wie die soziale und interkulturelle Kompetenz und die körperliche Leistungsfähigkeit fördern.

 

ZWEITER TEIL
Praktikum zur Erlangung der Hochschulreife

 

§ 3
Einstellung von Polizeipraktikantinnen und -praktikanten

 Für ein Praktikum nach § 108 des Hessischen Beamtengesetzes in Verbindung mit § 16 Abs. 1 der
Hessischen Polizeilaufbahnverordnung kann eingestellt werden, wer

1. den Abschluss der Realschule oder einen als gleichwertig anerkannten Bildungsabschluss nach-
weist,

 

2. ohne Teilnahme an einem Auswahlverfahren nach § 6 der Verordnung über die Ausbildung und
Abschlussprüfung an Fachoberschulen vom 17. Juli 2018 (ABl. S. 634), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 24. Juni 2019 (ABl. S. 528), an einer Fachoberschule zugelassen werden kann,

 

3. die Einstellungsvoraussetzungen nach § 4 Abs. 1 der Hessischen Polizeilaufbahnverordnung er-
füllt und

 

4. das 26. Lebensjahr nicht vollendet hat (§ 16 Abs. 2 der Hessischen Polizeilaufbahnverordnung).

 

Die oberste Polizeibehörde kann Ausnahmen von Satz 2 Nr. 2 zulassen.

 

§ 4
Ausbildung

 (1) Polizeipraktikantinnen und Polizeipraktikanten nehmen am Unterricht der Fachoberschule teil. Die
Verordnung über die Ausbildung und Abschlussprüfung an Fachoberschulen ist anzuwenden.

 (2) Die Ausbildung in der Fachoberschule dauert zwei Jahre (Organisationsform A). Sie gliedert sich in
zwei Ausbildungsabschnitte. Jeder Ausbildungsabschnitt dauert zwei Halbjahre. Wird eine einschlägig
anerkannte Berufsausbildung nachgewiesen, dauert die Ausbildung ein Jahr (Organisationsform B).

 (3) Erholungsurlaub ist während der Schulferien zu nehmen. Soweit während der Schulferien kein Ur-
laub gewährt wird, legt die Ausbildungsstelle zusätzliche Praktika fest. Sie sind nicht Bestandteil der
Fachoberschulausbildung.
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§ 5
Prüfungen, Übernahme in das Beamtenverhältnis

 (1) Für Prüfungen gilt die Verordnung über die Ausbildung und Abschlussprüfung an Fachoberschulen
in der jeweils geltenden Fassung.

 (2) Am Ende der Ausbildung findet die Abschlussprüfung statt. Wer die Abschlussprüfung bestanden
hat, wird in den Vorbereitungsdienst für den gehobenen Polizeivollzugsdienst übernommen und in das
Beamtenverhältnis auf Widerruf berufen.

 

DRITTER TEIL
Vorbereitungsdienst

 

§ 6
Inhalt des Vorbereitungsdienstes, Laufbahnprüfung

 (1) Der Vorbereitungsdienst nach § 13 der Hessischen Polizeilaufbahnverordnung vermittelt den An-
wärterinnen und Anwärtern die Befähigung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst.

 (2) Der Vorbereitungsdienst umfasst die fachtheoretischen und die fachpraktischen Studienzeiten in
den Bachelorstudiengängen Polizeivollzugsdienst (Schutzpolizei und Kriminalpolizei) am Fachbereich
Polizei der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung. Die Laufbahnprüfung besteht aus der
Gesamtheit der in diesen Studiengängen abzulegenden Prüfungen.

 (3) Wird das Studium unterbrochen und nach § 13 Abs. 4 der Hessischen Polizeilaufbahnverordnung
verlängert, so dass wesentliche Teile des Studiums nicht wahrgenommen oder nicht erfolgreich abge-
schlossen werden können, entscheidet die Leiterin oder der Leiter des Fachbereichs Polizei der Hessi-
schen Hochschule für Polizei und Verwaltung, ob und in welchem Umfang im Einzelfall von der Gliede-
rung des Studiums abgewichen werden kann.

 (4) Für Bewerberinnen und Bewerber, die im Rahmen der Förderung des Spitzensports in der hessi-
schen Polizei zum Vorbereitungsdienst zugelassen werden, werden eine von § 12 abweichende Gliede-
rung des Studiums sowie eine Verlängerung des Vorbereitungsdienstes durch Richtlinie geregelt.

 

§ 7
Bewerbungen für den Vorbereitungsdienst

 (1) Bewerbungen um die Einstellung in den Vorbereitungsdienst für den gehobenen Polizeivollzugs-
dienst sind an die Polizeiakademie Hessen zu richten.

 (2) Der Bewerbung sind die für die Überprüfung der Einstellungsvoraussetzungen erforderlichen Un-
terlagen beizufügen.

 

VIERTER TEIL
Das Studium
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Erster Abschnitt
Allgemeines

 

§ 8
Studiengrundsätze, Einsatz der Studierenden in der Praxis

 (1) Die Studiengänge Polizeivollzugsdienst Schutzpolizei und Kriminalpolizei gliedern sich im Rahmen
des durch § 12 festgelegten Studienablaufs in Module. Die Module enthalten nach Maßgabe der §§ 14
und 16 fachtheoretische und fachpraktische Lehrinhalte.

 (2) Den Modulen werden Leistungspunkte nach dem European Credit Transfer and Accumulation Sys-
tem (=ECTS-Credits) zugewiesen. Die Studiengänge umfassen insgesamt je 180 Leistungspunkte. Das
Nähere bestimmt der Fachbereich Polizei der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung durch
die Studienordnung (§ 15 Abs. 1 des Verwaltungsfachhochschulgesetzes). Der Studienordnung sind
als Anlage Modulbücher für die beiden Studiengänge beizufügen.

 (3) Die Inhalte der Module sind im Rahmen der Ausbildungsziele nach wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen und Methoden theoretisch fundiert, handlungsbezogen und praxisorientiert zu vermitteln.

 (4) Als Lehrveranstaltungen kommen im Wesentlichen Vorlesungen, Übungen, Seminare, Exkursionen
und Kolloquien in Betracht. Das Nähere regelt die Studienordnung.

 (5) Während des Studiums können die Studierenden bei polizeilichen Maßnahmen aus besonderen An-
lässen auf Weisung der obersten Polizeibehörde im Benehmen mit der Leiterin oder dem Leiter des
Fachbereichs Polizei der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung eingesetzt werden. Die Er-
fordernisse des Studiums und der jeweilige Ausbildungsstand sind dabei zu berücksichtigen.

 (6) Lehrveranstaltungen in den Studiengängen Schutzpolizei und Kriminalpolizei können gemeinsam
durchgeführt werden.

 

§ 9
Pflichten der Studierenden

 (1) Für die Studierenden besteht unbeschadet der sonstigen Rechte und Pflichten aus dem Beamten-
verhältnis für die Dauer des Studiums nach Maßgabe dieser Verordnung und der Studienordnung die
Pflicht zu Anwesenheit und Mitarbeit während der theoretischen und praktischen Studienabschnitte,
die Verpflichtung, an Prüfungen teilzunehmen, die vorgesehenen Leistungsnachweise zu erbringen
und das vorgesehene Selbststudium zu absolvieren.

 (2) Die Studierenden haben darüber hinaus die Verpflichtung, während des Studiums die Grundlagen
ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit für den gehobenen Polizeivollzugsdienst durch sportliche Betäti-
gung zu erhalten und auszubauen.

 

§ 10
Urlaub während des Studiums
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 (1) Erholungsurlaub wird grundsätzlich nur außerhalb der fachtheoretischen Studienabschnitte ge-
währt. Über Ausnahmen von Satz 1 entscheidet der Fachbereich Polizei der Hessischen Hochschule
für Polizei und Verwaltung. Das Nähere regelt die Studienordnung.

 (2) Die Urlaubspläne sind zwischen den Behörden, denen die Studierenden angehören, und der Hessi-
schen Hochschule für Polizei und Verwaltung abzustimmen.

 

§ 11
Studienakten

 (1) Der Fachbereich Polizei der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung führt über die Stu-
dierenden Studienakten, die ganz oder teilweise in elektronischer Form geführt werden können.

 (2) Studierende können auf Antrag Einsicht in ihre Studienakten nehmen. Die Einsichtnahme erfolgt
unter Aufsicht.

 (3) Die Studienakten sind vom Fachbereich Polizei der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwal-
tung fünf Jahre nach Beendigung des Vorbereitungsdienstes aufzubewahren.

 

§ 12
Gliederung des Studiums

 (1) Das Studium umfasst sechs Studienabschnitte und beinhaltet die fachtheoretischen und fachprak-
tischen Studienabschnitte. Der Fachbereich Polizei der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwal-
tung ist für die fachtheoretischen und fachpraktischen Studienabschnitte verantwortlich.

 (2) Der Studiengang Schutzpolizei gliedert sich in

1. Studienabschnitt

Fachtheorie einschließlich Orientierungspraktikum 20 Wochen

2. Studienabschnitt

Grundlagentraining 19 Wochen

Grundlagenpraktikum 12 Wochen

3. Studienabschnitt

Fachtheorie 20 Wochen

Aufbaupraktikum 4 Wochen
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4. Studienabschnitt

Fachtheorie 20 Wochen

5. Studienabschnitt

Training Ermittlungsverfahren 2 Wochen

Fachpraktikum 22 Wochen

Training für den Einsatz in geschlossenen Einheiten 2 Wochen

6. Studienabschnitt

Thesis 6 Wochen

Fachtheorie 20 Wochen

 (3) Der Studiengang Kriminalpolizei gliedert sich in

1. Studienabschnitt

Fachtheorie einschließlich Orientierungspraktikum 20 Wochen

2. Studienabschnitt

Grundlagentraining 19 Wochen

Grundlagenpraktikum 12 Wochen

3. Studienabschnitt

Fachtheorie 20 Wochen

Fachpraktikum 4 Wochen

4. Studienabschnitt
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Fachtheorie 20 Wochen

5. Studienabschnitt

Training Ermittlungsverfahren 2 Wochen

Fachpraktikum 22 Wochen

Training für den Einsatz in geschlossenen Einheiten 2 Wochen

6. Studienabschnitt

Thesis 6 Wochen

Fachtheorie 20 Wochen

 

Zweiter Abschnitt
Fachtheoretische Studienabschnitte

 

§ 13
Grundsätze

 (1) Die Lehrenden sollen in den fachtheoretischen Studienabschnitten

1. wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden praxisbezogen und handlungsorientiert auf dem
aktuellen Stand der Modulinhalte vermitteln,

 

2. das Verständnis für fachübergreifende Zusammenhänge in Wissenschaft und polizeilicher Pra-
xis fördern,

 

3. konkrete Formen der Zusammenarbeit mit der polizeilichen Praxis suchen,

 

4. die Fähigkeit fördern, selbständig zu lernen,

 

5. das notwendige Grundwissen durch exemplarisches Lernen vertiefen und

 

6. die Entwicklung sozial verantwortungsvoller, selbständig denkender und handelnder sowie in-
terkulturell kompetenter Persönlichkeiten fördern.

 

 (2) Den Ablauf der fachtheoretischen Studienabschnitte regelt die Studienordnung.
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§ 14
Fachtheoretische Module

 (1) Die fachtheoretischen Module umfassen Pflichtmodule und Wahlpflichtmodule.

 (2) Die Module enthalten Lehrinhalte aus den Fachgebieten

1. der Rechtswissenschaften (Staats- und Verfassungsrecht, Polizei- und Verwaltungsrecht, Straf-
recht, Strafprozessrecht, Eingriffsrecht, Öffentliches Dienstrecht und Verkehrsrecht),

 

2. der Polizei- und Kriminalwissenschaften (Einsatzlehre, Führungslehre, Kriminalistik und Krimino-
logie, Verkehrslehre)

 

3. der Informationstechnik (Technik, Wissenschaft, Cyberkriminalistik) und

 

4. der Sozialwissenschaften (Politikwissenschaft, Soziologie, Psychologie, Berufsethik).

 

 (3) Darüber hinaus enthalten die Module allgemeinwissenschaftliche Lehrgegenstände (Technik des
wissenschaftlichen Arbeitens, Informationstechnik, Fremdsprachen, Betriebswirtschaftslehre) und
Lehrgegenstände aus dem Bereich der physischen Grundlagen polizeilichen Handelns (Sport und Ein-
satztraining).

 (4) Pflichtmodule im Studiengang Schutzpolizei sind die Module

1. Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens,

 

2. Polizei in Staat und Gesellschaft,

 

3. Rechtliche Grundlagen und polizeiliche Standardsituationen (Teilmodule 1 und 2),

 

4. Polizeiliche Lage/Erster Angriff,

 

5. Verkehrssicherheit I und II,

 

6. Physische Grundlagen I bis IV (einschließlich polizeilichem Zwang und Fremdsprachen),

 

7. Polizeiliche Kommunikation und Interaktion,

 

8. Kriminalität und Gesellschaft,

 

9. Besondere Einsatzlagen I und II,

 

10. Ermittlungsverfahren (Teilmodule 1 und 2),

 

11. Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte in der Organisation,

 

12. Polizei und Kriminalität im internationalen Kontext, grenzüberschreitende Kriminalität, Fremd-
sprachen,
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13. Besondere Kriminalitätsphänomene und ihre eingriffsrechtliche Bewältigung (insbesondere poli-
tisch motivierte Gewaltkriminalität),

 

14. Vertiefung wissenschaftlichen Arbeitens und Thesisvorbereitung,

 

15. Thesismodul (Thesis und Kolloquium)

 

 (5) Pflichtmodule im Studiengang Kriminalpolizei mit Vertiefungsrichtung Allgemeine Kriminalistik sind
die Module

1. Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens,

 

2. Polizei in Staat und Gesellschaft,

 

3. Rechtliche Grundlagen und polizeiliche Standardsituationen (Teilmodule 1 und 2),

 

4. Polizeiliche Lage/Erster Angriff,

 

5. Physische Grundlagen I bis IV (einschließlich polizeilichem Zwang und Fremdsprachen),

 

6. Polizeiliche Kommunikation und Interaktion,

 

7. Kriminalitätskontrolle I und II,

 

8. Bearbeitung von Ermittlungsverfahren,

 

9. Besondere Einsatzlagen I und II,

 

10. Kriminalität im Zusammenhang mit neuen Medien/Verdeckte Informationsbeschaffung

 

11. Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte in der Organisation

 

12. Polizei und Kriminalität im internationalen Kontext, grenzüberschreitende Kriminalität, Fremd-
sprachen,

 

13. Besondere Kriminalitätsphänomene und ihre eingriffsrechtliche Bewältigung (insbesondere poli-
tisch motivierte Gewaltkriminalität) (Teilmodule 1 und 2),

 

14. Vertiefung wissenschaftlichen Arbeitens und Thesisvorbereitung,

 

15. Thesismodul (Thesis und Kolloquium).

 

 (5a) Pflichtmodule im Studiengang Kriminalpolizei mit Vertiefungsrichtung Cyberkriminalistik sind die
Module

1. Wissenschaftliche Grundlagen,
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2. Polizei in Staat und Gesellschaft,

 

3. Rechtliche Grundlagen und polizeiliche Standardsituationen (Teilmodule 1 und 2),

 

4. Polizeiliche Lage/Erster Angriff,

 

5. Physische Grundlagen I bis III (einschließlich polizeilichem Zwang und Fremdsprachen),

 

6. Physische Grundlagen IV und Fallstudie zur Digitalen Ermittlung und Forensik,

 

7. Polizeiliche Kommunikation und Interaktion,

 

8. Kriminalitätskontrolle I und II,

 

9. Bearbeitung von Ermittlungsverfahren,

 

10. Besondere Einsatzlagen I und II,

 

11. Cyberkriminalität und verdeckte Informationsbeschaffung,

 

12. Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte in der Organisation,

 

13. Polizei und Kriminalität im internationalen Kontext, grenzüberschreitende Kriminalität, Fremd-
sprachen,

 

14. Besondere Kriminalitätsphänomene und ihre eingriffsrechtliche Bewältigung (Teilmodule 1 und
2),

 

15. Vertiefung wissenschaftlichen Arbeitens und Thesisvorbereitung,

 

16. Thesismodul (Thesis und Kolloquium),

 

 (6) Wahlpflichtmodule können angeboten werden aus den Bereichen

1. Berufsethik,

 

2. Kriminalwissenschaften,

 

3. Analyse polizeilicher Lagen und Projekte in Zusammenarbeit mit dem polizeilichen Einzeldienst,

 

4. Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit,

 

5. Recht,

 

6. Sozialwissenschaften und Polizei,

 

7. Verkehrssicherheit,
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8. Psychologie und Polizei,

 

9. Ausbildung zur Übungsleiterin - C - Breitensport oder zum Übungsleiter - C - Breitensport,

 

10. Einsatztraining,

 

11. Informationstechnik,

 

12. Führungslehre,

 

13. Vorbereitung auf den Test Cambridge First Certificate in English.

 

 (7) Die Studierenden können zusätzlich Lehrveranstaltungen besuchen.

 (8) Die Module können aus mehreren Teilmodulen zusammengesetzt sein.

 (9) Das Nähere regelt die Studienordnung.

 

Dritter Abschnitt
Fachpraktische Studienabschnitte

 

§ 15
Grundsätze

 (1) Die Lehrenden sollen in den fachpraktischen Studienabschnitten

1. den Studierenden die Möglichkeit geben, die in den vorangegangen fachtheoretischen Studien-
abschnitten erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten zu vertiefen und sie befähigen, diese pra-
xisgerecht anzuwenden,

 

2. die Studierenden mit allen anfallenden Aufgaben der Laufbahn vertraut machen,

 

3. den Studierenden die erforderlichen praktischen Kenntnisse, Kompetenzen und Fertigkeiten für
eine praxisgerechte Erfüllung der Aufgaben vermitteln,

 

4. den Studierenden die Möglichkeit geben, die Fähigkeit und Sicherheit zur selbständigen Berufs-
ausübung zu entwickeln,

 

5. fachübergreifend problem- und lösungsorientiertes Arbeiten vermitteln.

 

 (2) Die fachpraktischen Studienabschnitte umfassen die Ausbildung in fachbezogenen Schwerpunkt-
bereichen der Laufbahnaufgaben.

 (3) Während der fachpraktischen Studienabschnitte ist die Verwendung der Studierenden im allgemei-
nen Dienst zulässig, wenn und soweit dies für die Erreichung der Ausbildungsziele erforderlich ist. So-
weit möglich, ist eine selbständige und eigenverantwortliche Tätigkeit anzustreben.
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 (4) Während der fachpraktischen Studienabschnitte dürfen die Studierenden nicht lediglich zur Entlas-
tung der Ausbildungsdienststelle herangezogen werden. Einfache, regelmäßig wiederkehrende Arbei-
ten dürfen ihnen nur insoweit übertragen werden, als dies ihrer Ausbildung dient.

 (5) Während der fachpraktischen Studienabschnitte sind die Studierenden befugt, dienstlich zuge-
lassene Waffen zu führen, sofern ihnen die Berechtigung zum Führen dieser Waffen im Rahmen des
Grundlagentrainings nach § 12 Abs. 2 oder 3 nach einem entsprechenden Leistungsnachweis erteilt
worden ist und das Führen der Waffen für das fachpraktische Studium erforderlich ist. Die Waffen dür-
fen nur in Ausübung des Dienstes geführt werden. Die mit dem Tragen der Waffen verbundenen Be-
fugnisse und die Aufbewahrung der Waffen werden durch Verwaltungsvorschriften der obersten Poli-
zeibehörde geregelt. Sonstige Vorschriften im Zusammenhang mit dem Führen und dem Einsatz von
Waffen bleiben unberührt.

 (6) Den Ablauf der fachpraktischen Studienabschnitte regelt die Studienordnung.

 

§ 16
Fachpraktische Module

 (1) Die fachpraktischen Module sind Pflichtmodule.

 (2) Pflichtmodule im Studiengang Schutzpolizei sind neben dem unbewerteten Orientierungsprakti-
kum die Module

1. Grundlagentraining Praktische Einsatzlehre,

 

2. Grundlagentraining Schießausbildung,

 

3. Grundlagentraining Physische Grundlagen (Sport und Einsatztraining),

 

4. Grundlagentraining Praktischer Polizeidienst,

 

5. Grundlagenpraktikum Polizeilicher Einzeldienst,

 

6. Aufbaupraktikum mit Schwerpunkt Verkehrspolizeiliche Tätigkeiten,

 

7. Training Bearbeitung von Ermittlungsverfahren/Durchführung von Vernehmungen,

 

8. Fachpraktikum Reviere und Stationen, Ermittlungsgruppe und Fachkommissariate,

 

9. Training für den Einsatz in geschlossenen Einheiten.

 

 (3) Pflichtmodule im Studiengang Kriminalpolizei sind neben dem unbewerteten Orientierungsprakti-
kum die Module

1. Grundlagentraining Praktische Einsatzlehre,

 

2. Grundlagentraining Schießausbildung,
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3. Grundlagentraining Physische Grundlagen (Sport und Einsatztraining),

 

4. Grundlagentraining Praktischer Polizeidienst,

 

5. Grundlagenpraktikum Polizeilicher Einzeldienst,

 

6. Fachpraktikum Landeskriminalamt und nichtpolizeiliche Behörden,

 

7. Training Bearbeitung von Ermittlungsverfahren/Durchführung von Vernehmungen,

 

8. Fachpraktikum Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft,

 

9. Training für den Einsatz in geschlossenen Einheiten.

 

 (4) Teile der Fachpraktika können im Ausland oder in einem anderen Bundesland absolviert werden.

 (5) Die Module können aus mehreren Teilmodulen zusammengesetzt sein.

 (6) Das Nähere regelt die Studienordnung.

 

§ 17
Ausbildungsleitung

 (1) Für die Planung und Leitung der fachpraktischen Studienabschnitte ist der Fachbereich Polizei der
Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung verantwortlich.

 (2) Für diese Aufgaben wird am Fachbereich Polizei der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwal-
tung eine Beamtin oder ein Beamter des höheren Polizeivollzugsdienstes zur Ausbildungsleiterin oder
zum Ausbildungsleiter bestellt.

 (3) Die Ausbildungsleiterin oder der Ausbildungsleiter bestimmt Polizeibehörden mit deren Einverneh-
men als Ausbildungsbehörden, wählt geeignete Praxisausbilderinnen und Praxisausbilder mit deren
Zustimmung und im Einvernehmen mit ihrer Behörde aus, weist sie ein und unterstützt sie. Weiter-
hin plant und überwacht die Ausbildungsleiterin oder der Ausbildungsleiter die Ausbildung der Studie-
renden in den fachpraktischen Studienabschnitten und stellt die erforderliche Koordination der Ausbil-
dungsbehörden mit dem Fachbereich Polizei der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung si-
cher.

 (4) Die Ausbildungsleiterin oder der Ausbildungsleiter soll die Aufgaben nach Abs. 3 im Einvernehmen
mit den Leiterinnen und Leitern der Abteilungen des Fachbereichs Polizei der Hessischen Hochschu-
le für Polizei und Verwaltung wahrnehmen. Sie oder er kann Aufgaben nach Abs. 3 auf hauptamtliche
Lehrkräfte der Abteilungen des Fachbereichs Polizei der Hessischen Hochschule für Polizei und Ver-
waltung übertragen.

 

§ 18
Ausbildungsbehörden, Praxisausbilderinnen und

Praxisausbilder
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 (1) Die nach § 17 Abs. 3 bestimmten Ausbildungsbehörden gewährleisten den ordnungsgemäßen Ab-
lauf der fachpraktischen Studienabschnitte nach den Grundsätzen des § 15 und den Regelungen der
Studienordnung.

 (2) Mit der Durchführung der Ausbildung sind Bedienstete zu betrauen, die neben den erforderlichen
Fachkenntnissen pädagogische Fähigkeiten besitzen und persönlich geeignet sind (Praxisausbilderin-
nen und Praxisausbilder).

 

§ 19
Ausbildungsnachweise, Modulbescheinigungen

 (1) Die Ausbildungsleiterin oder der Ausbildungsleiter führt über die Ableistung der fachpraktischen
Studienzeiten durch die Studierenden Ausbildungsnachweise nach der Studienordnung.

 (2) Für jedes fachpraktische Modul wird von der mit der Ausbildung betrauten Beamtin oder dem mit
der Ausbildung betrauten Beamten eine Modulbescheinigung nach dem Muster der Anlage I erstellt, in
der die Leistungen der oder des Studierenden zu bewerten sind. Für die Leistungsbewertungen gelten
die §§ 20 bis 23. Die Leistungsbewertungen sind mit den Studierenden zu erörtern und nach Abschluss
des Moduls der Ausbildungsleiterin oder dem Ausbildungsleiter zuzuleiten. Die Einzelheiten regelt die
Studienordnung.

 (3) Die Ausbildungsleiterin oder der Ausbildungsleiter nimmt die Ausbildungsnachweise und die Mo-
dulbescheinigungen zu den Studienakten.

 (4) Ergeben sich während der fachpraktischen Module aufgrund des Verhaltens der oder des Studie-
renden Zweifel an der Eignung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst oder disziplinarrechtlich zu
prüfende Sachverhalte, informieren die Praxisausbilderinnen und Praxisausbilder schriftlich auf dem
Dienstweg die Ausbildungsleiterin oder den Ausbildungsleiter. Die Ausbildungsleiterin oder der Ausbil-
dungsleiter informiert schriftlich die disziplinarrechtlich zuständige Behörde. Satz 1 und 2 finden ent-
sprechend Anwendung, wenn sich während der fachtheoretischen Module aufgrund des Verhaltens
der oder des Studierenden Zweifel an der Eignung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst oder diszi-
plinarrechtlich zu prüfende Sachverhalte ergeben.

 

FÜNFTER TEIL
Prüfungen

 

Erster Abschnitt
Allgemeines

 

§ 20
Ziel der Prüfungen

 Ziel der Prüfungen ist es festzustellen, ob die Studierenden die berufspraktischen Fähigkeiten, theore-
tischen Kenntnisse und Methodenkompetenzen erworben haben, die für die selbstverantwortliche Er-
füllung der verschiedenartigen und sich verändernden Aufgaben in der Laufbahn des gehobenen Poli-
zeivollzugsdienstes (Schutzpolizei oder Kriminalpolizei) des Landes erforderlich sind.
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§ 21
Grundsätze

 (1) Zum Erwerb des Bachelorgrades im Studiengang Schutzpolizei sind die fachtheoretischen Module
nach § 14 Abs. 4, ein Wahlpflichtmodul nach § 14 Abs. 6, die fachpraktischen Module nach § 16 Abs. 2
sowie ein aus Thesis und Kolloquium bestehendes Thesismodul erfolgreich zu absolvieren.

 (2) Zum Erwerb des Bachelorgrades im Studiengang Kriminalpolizei sind je nach Vertiefungsrichtung
die fachtheoretischen Module nach § 14 Abs. 5 oder 5a, ein Wahlpflichtmodul nach § 14 Abs. 6, die
fachpraktischen Module nach § 16 Abs. 3 sowie ein aus Thesis und Kolloquium bestehendes Thesismo-
dul erfolgreich zu absolvieren.

 (3) In jedem fachtheoretischen und fachpraktischen Modul ist eine Prüfung abzulegen. Die Prüfungen
können modulbegleitend oder modulabschließend abgenommen werden. Eine Modulprüfung kann
sich aus mehreren Teilen und unterschiedlichen Leistungsnachweisen zusammensetzen.

 (4) Besteht ein Modul aus Teilmodulen (§ 14 Abs. 8, § 16 Abs. 5), kann sich die Modulprüfung aus ge-
wichteten Teilmodulprüfungen zusammensetzen.

 (5) Durch die bestandene Modulprüfung wird die erfolgreiche Teilnahme an einem Modul nachgewie-
sen. Die erfolgreich abgelegte Modulprüfung ist Grundlage für den Erwerb der ECTS-Credits, die ei-
nem Modul in der Studienordnung und dem Modulbuch (§ 8 Abs. 1 und 3) zugewiesen sind.

 

§ 22
Bewertung von Prüfungsleistungen, Prüfungsformen,

Prüferinnen und Prüfer

 (1) Für die Bewertung von Prüfungsleistungen ist folgendes Notenschema zu verwenden:

15 bis 14 Punkte sehr gut (1)

13 bis 11 Punkte gut (2)

10 bis 8 Punkte befriedigend (3)

7 bis 5 Punkte ausreichend (4)

4 bis 0 Punkte nicht ausreichend (5)

Wird eine Note aus dem Durchschnitt mehrerer Bewertungen (arithmetisches Mittel) oder als gewich-
tete durchschnittliche Note gebildet, so wird die Punktzahl ohne Rundung bis auf die zweite Dezimal-
stelle errechnet. Für die Zuordnung der Punktzahl zur Notenstufe bleiben die Dezimalstellen unbe-
rücksichtigt.
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 (2) Als Prüfungsformen für die fachtheoretischen und fachpraktischen Module kommen schriftliche
Prüfungen (Klausur, Hausarbeit, Bericht), mündliche Prüfungen (Prüfungsgespräch, Referat, Präsenta-
tion) und praktische Prüfungen (Übungen, Vorführungen, Simulationen, Rollenspiele) sowie die Leis-
tungsbewertung in Betracht. Eine Modulprüfung kann aus mehreren Prüfungsformen zusammenge-
setzt sein. Für das Thesismodul gilt § 30.

 (3) Prüferinnen und Prüfer können nur die haupt- oder nebenamtlich Lehrenden des Fachbereichs Po-
lizei der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung sowie die nach § 17 Abs. 3 mit der Aus-
bildung in den fachpraktischen Studienabschnitten betrauten Beamtinnen und Beamten sein. Prüfe-
rinnen und Prüfer sollen mindestens über einen Fachhochschulabschluss verfügen. Prüfungen sollen
grundsätzlich durch die das (Teil-)Modul Lehrende oder den das (Teil-)Modul Lehrenden abgenommen
werden. Ist dies nicht möglich, bestimmt der Prüfungsausschuss (§ 24) die Prüferin oder den Prüfer.

 

§ 23
Wiederholung von Prüfungen

 (1) Wird eine Modulprüfung nicht bestanden, besteht jeweils eine einmalige Wiederholungsmöglich-
keit. In Härtefällen kann eine zweite Wiederholung einer Modulprüfung beim Prüfungsausschuss bean-
tragt werden. Eine bestandene Prüfung darf nicht wiederholt werden.

 (2) Im Falle des Nichtbestehens einer Prüfung wird eine Wiederholungsprüfung spätestens im über-
nächsten Studienabschnitt angeboten. Eine Wiederholungsprüfung soll möglichst in demselben Um-
fang und in derselben Form wie die ursprüngliche Prüfung abgenommen werden.

 (3) Handelt es sich bei einer Modulprüfung um eine Leistungsbewertung und wurde diese nicht mit
mindestens „ausreichend“ bewertet, ist das betroffene Modul zu wiederholen. Der Personalbewirt-
schafter bestimmt im Falle einer Wiederholung über die dienstliche Verwendung der oder des Studie-
renden bis zur Fortsetzung des Studiums.

 (4) Wird eine Prüfung infolge einer Krankheit nicht angetreten oder abgebrochen, ist ein ärztliches At-
test vorzulegen. Die Prüfung kann nachgeholt und im Falle des Nichtbestehens einmal wiederholt wer-
den. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses (§ 24) kann im Einzelfall die Vor-
lage eines amtsärztlichen Attestes verlangen.

 (5) In begründeten Ausnahmefällen kann beantragt werden, die Fristen für die einzelnen Wiederho-
lungsprüfungen zu verlängern.

 (6) Eine Prüfungsleistung, deren Nichtbestehen zum endgültigen Nichtbestehen der Laufbahnprüfung
führen kann, muss von zwei Prüfern bewertet werden. Die Gesamtnote wird aus dem Durchschnitt der
Bewertungen (arithmetisches Mittel) gebildet. Eine Rundung findet nicht statt.

 (7) Die Einzelheiten der Wiederholung von Prüfungen regelt die Studienordnung.

 

§ 24
Prüfungsausschuss
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 (1) Für die Planung, Koordination und Durchführung der Prüfungen, insbesondere der zentralen Klau-
suren, wird am Fachbereich Polizei der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung auf Vor-
schlag der Fachbereichsleitung nach Anhörung des Fachbereichsrats ein Prüfungsausschuss bestellt.

 (2) Dem Prüfungsausschuss gehören jeweils eine hauptamtliche Lehrkraft der in § 14 Abs. 2 genann-
ten Fachgebiete sowie eine hauptamtliche Lehrkraft der allgemeinwissenschaftlichen Lehrgebiete
(§ 14 Abs. 3) und die Leiterin oder der Leiter der Ausbildungsleitung an. Die Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter werden durch das für die Aufsicht zu-
ständige Ministerium für fünf Jahre bestellt. Den Vorsitz hat die Fachbereichsleiterin oder der Fachbe-
reichsleiter oder eine von ihr oder ihm bestimmte Person.

 (3) Der Prüfungsausschuss hat insbesondere die Aufgaben, Prüfungswochen und Prüfungstermine für
die zentralen Klausuren (§ 28 Abs. 2) festzulegen, über deren Aufgabenstellung zu beschließen, Ter-
mine für deren Wiederholung zu bestimmen, das Gesamtergebnis der Prüfung festzustellen (§ 32) und
bekannt zu geben sowie die Prüfungsakten (§ 35) zu führen. Soweit dies in dieser Verordnung oder
der Studienordnung vorgesehen ist, bestellt der Prüfungsausschuss darüber hinaus Prüferinnen und
Prüfer sowie Prüfungskommissionen.

 (4) Der Prüfungsausschuss erstellt Richtlinien, um eine vergleichbare Durchführung der Prüfungen an
allen Studienorten des Fachbereichs Polizei der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung si-
cherzustellen.

 (5) Der Prüfungsausschuss beschließt auf Antrag nach Maßgabe des § 34 über die Anerkennung von
Prüfungsleistungen, die an anderen Hochschulen abgelegt wurden.

 (6) Das Sachgebiet Prüfungsmanagement der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung er-
füllt die laufenden Aufgaben des Prüfungsausschusses. Der Prüfungsausschuss kann einzelne Aufga-
ben zur Vorbereitung von Entscheidungen auf das Sachgebiet Prüfungsmanagement übertragen.

 (7) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden zwei weitere
Mitglieder anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden. Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öf-
fentlich.

 (8) Die Leiterin oder der Leiter des Sachgebietes Prüfungsmanagement der Hessischen Hochschule
für Polizei und Verwaltung oder eine Vertreterin oder ein Vertreter nimmt mit beratender Stimme an
den Sitzungen des Prüfungsausschusses teil. Der Prüfungsausschuss kann Modul- oder Teilmodulver-
antwortliche zur Beratung hinzuziehen.

 (9) Vertreterinnen oder Vertreter des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport sowie des
Hauptpersonalrates der Polizei können mit beratender Stimme an Sitzungen des Prüfungsausschusses
teilnehmen.

 (10) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit.

 

§ 25
Nichtbestehen von Prüfungen

 (1) Eine Prüfung ist nicht bestanden, wenn
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1. die gewichtete Gesamtnote eines Moduls, die zentrale Klausur eines Moduls oder die modul-
übergreifende mündliche Prüfung nicht mindestens mit der Note „ausreichend“ (§ 22 Abs. 1)
bewertet wurde,

 

2. eine zum Bestehen eines Moduls erforderliche Studienleistung nicht oder nicht innerhalb der
vorgegebenen Zeit erbracht wurde,

 

3. der Prüfungsausschuss aufgrund von Täuschungshandlungen das Nichtbestehen der Prüfung
beschlossen hat (§ 26),

 

4. die Thesis nicht fristgerecht eingereicht wurde (§ 30 Abs. 6) oder

 

5. eine Studierende oder ein Studierender einem Prüfungstermin ohne Vorlage eines ärztlichen
Attests ferngeblieben ist.

 

In der Studienordnung kann vorgesehen werden, dass das Nichtbestehen von Leistungsnachweisen
zum Nichtbestehen der Modulprüfung führt.

 (2) Auf Antrag wird durch den Prüfungsausschuss eine Bescheinigung über die bestandenen Prüfungs-
leistungen und deren Noten ausgestellt. Die Bescheinigung muss ausweisen, dass die Prüfung end-
gültig nicht bestanden wurde. Der Antrag kann innerhalb von drei Jahren nach Bekanntgabe der Ent-
scheidung über das letztmalige Nichtbestehen der Prüfung gestellt werden.

 

§ 26
Täuschung, Aberkennung von Prüfungsleistungen

 (1) Das Verwenden von Hilfsmitteln, die nicht in der Prüfung zugelassen sind, Plagiate und andere
Täuschungsversuche können die teilweise oder vollständige Aberkennung von erbrachten Prüfungs-
leistungen - auch nach Übergabe der Ernennungsurkunde - zur Folge haben. Über das Vorliegen der
Voraussetzungen des Satz 1, den Umfang der Aberkennung und das Bestehen der Modulprüfung ent-
scheidet der Prüfungsausschuss.

 (2) Wird während einer schriftlichen Modulprüfung ein Täuschungsversuch festgestellt, dokumentiert
die Aufsicht führende Person den Täuschungsversuch, unterbindet weitere Täuschungshandlungen
und informiert unverzüglich nach Beendigung der Prüfung den Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses; die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat darf die Prüfung zu Ende führen.

 (3) Der Prüfungsausschuss kann, je nach Schwere des Verstoßes, die Wiederholung der Prüfung an-
ordnen oder die Prüfung für nicht bestanden erklären.

 (4) Stört eine Studierende oder ein Studierender den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung, kann sie
oder er von der prüfenden Person oder der Aufsichtsperson nach Mahnung von der weiteren Teilnah-
me an der Prüfung ausgeschlossen werden. In diesem Fall wird die Prüfungsleistung durch den Prü-
fungsausschuss für nicht bestanden erklärt.

 

Zweiter Abschnitt
Modulprüfungen
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§ 27
Ziel und Ablauf der Modulprüfungen

 (1) Die Modulprüfungen dienen der Feststellung, ob die Studierenden die im Modulbuch festgelegten
Kompetenzziele erreicht haben. Dazu sollen sich die Modulprüfungen auf die Schwerpunkte der Mo-
dulinhalte beziehen.

 (2) Die Studienordnung regelt Anforderungen und Ablauf der Prüfungsformen nach § 22 Abs. 2 im Ein-
zelnen.

 

§ 28
Festlegung der Prüfungsformen, zentrale Klausuren

 (1) Die Studienordnung und die Modulbücher (§ 8 Abs. 2) legen im Rahmen des § 22 Abs. 2 die Prü-
fungsformen für die fachtheoretischen und die fachpraktischen Module fest.

 (2) In der Studienordnung sind in fünf Modulen zentrale Klausuren vorzusehen. Zentrale Klausuren
werden an allen Studienorten des Fachbereichs Polizei der Hessischen Hochschule für Polizei und Ver-
waltung zeitgleich und mit identischen Aufgabenstellungen geschrieben. Ihre Bearbeitungszeit be-
trägt mindestens drei Zeitstunden.

 (3) Sind für Module oder Teilmodule im Modulbuch verschiedene Prüfungsformen alternativ vorgese-
hen, bestimmt die oder der Lehrende zu Beginn des Moduls die Prüfungsform und den Prüfungszeit-
punkt und gibt diese den Studierenden bekannt.

 

§ 29
Abnahme und Bewertung der Modulprüfungen,

Nichtbestehen

 (1) Eine Modulprüfung, die nur aus einer Prüfungsleistung besteht, ist nicht bestanden, wenn sie mit
der Note „nicht ausreichend“ bewertet wird. Eine Modulprüfung, die aus mehreren Teilmodulprüfun-
gen oder Leistungsnachweisen besteht, ist nicht bestanden, wenn ein zum Bestehen des Moduls er-
forderlicher Leistungsnachweis (§ 25 Abs. 1 Satz 2) oder die mit den ECTS-Credits der Teilmodule ge-
wichtete durchschnittliche Note weniger als „ausreichend“ (§ 22 Abs. 1) ergibt.

 (2) Mündliche Prüfungen werden durch mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfer abgenommen. Die
Studienordnung kann abweichende Regelungen treffen. Die Gesamtnote wird aus dem Durchschnitt
der Bewertungen (arithmetisches Mittel) gebildet. Es werden die ersten beiden Dezimalstellen nach
dem Komma berücksichtigt. Eine Rundung findet nicht statt.

 (3) Schriftliche und praktische Prüfungen werden grundsätzlich durch eine Prüferin oder einen Prüfer
bewertet. Die Studienordnung kann abweichende Regelungen treffen. Werden schriftliche und prakti-
sche Prüfungsleistungen danach durch mehr als eine Prüferin oder einen Prüfer bewertet, gilt Abs. 2
Satz 3 bis 5 entsprechend.
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 (4) Wird eine schriftliche Prüfung mit der Note „nicht ausreichend“ bewertet, muss das Ergebnis durch
eine zweite Bewertung bestätigt werden. Weicht die zweite Bewertung von der ersten ab, gilt Abs. 2
Satz 3 bis 5 entsprechend.

 (5) Die Bewertung jeder Teilmodul- und Modulprüfung nach Maßgabe des § 22 Abs. 1 ist zu begrün-
den. Die Bewertungen von Teilmodul- und Modulprüfungen, die mit einer schlechteren Note als „aus-
reichend“ bewertet werden, sowie von Wiederholungsprüfungen sind schriftlich zu begründen.

 (6) Die Bekanntgabe von Prüfungsergebnissen ist nur wirksam, wenn sie schriftlich oder in elektroni-
scher Form erfolgt.

 

Dritter Abschnitt
Thesismodul und modulübergreifende mündliche Prüfung

 

§ 30
Thesis und Kolloquium

 (1) Die Thesis soll die Fähigkeit zur selbständigen Bearbeitung praxisrelevanter Fragestellungen aus
den Inhalten des Studiums nach wissenschaftlichen Methoden innerhalb einer vorgegebenen Zeit mit
der Zielsetzung des Erkenntniszuwachses erkennen lassen.

 (2) Die Thesis wird von einer oder einem hauptamtlich Lehrenden der Hessischen Hochschule für Poli-
zei und Verwaltung oder einer oder einem nebenamtlich Lehrenden ihres Fachbereichs Polizei betreut.

 (3) Zur Thesis ist zugelassen, wer die nach § 14 Abs. 4, 5 oder 5a und § 16 Abs. 2 oder 3 für den ers-
ten bis vierten Studienabschnitt vorgesehenen fachtheoretischen und fachpraktischen Module erfolg-
reich absolviert hat oder die dafür erforderlichen Prüfungen nach § 23 noch nachholen oder wiederho-
len kann.

 (4) Die Thesis kann durch mehrere Studierende gemeinsam erarbeitet werden, wenn sie inhaltlich
voneinander abgrenzbare und bewertbare Einzelleistungen enthält.

 (5) Die Vergabe der Themen, die Auswahl der Betreuerinnen und Betreuer sowie weitere Einzelheiten
regelt die Studienordnung.

 (6) Die Bearbeitungszeit für die Thesis beträgt sechs Wochen. Die Bearbeitungszeit kann verlängert
werden, wenn die Thesis aus nicht von der oder dem Studierenden zu vertretenden Gründen nicht in
der vorgegebenen Zeit bearbeitet werden kann. Bei Verhinderungen im Krankheitsfall ist die Erkran-
kung durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. Über eine mögliche Verlängerung der Bearbeitungs-
zeit entscheidet der Prüfungsausschuss. Bei nicht fristgerechter Abgabe gilt die Thesis als nicht be-
standen.

 (7) Die Thesis ist von zwei Gutachterinnen oder Gutachtern schriftlich zu begutachten und zu bewer-
ten. Erstgutachterin oder Erstgutachter ist, wer die Thesis betreut hat.

 (8) Das Bewertungsverfahren für die Thesis soll zwölf Wochen nicht überschreiten.

 (9) Die Thesis muss mündlich vor einer Prüfungskommission verteidigt werden (Kolloquium). § 29
Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend. Zum Kolloquium wird geladen, wenn das arithmetische Mittel der Be-
wertungen der Thesis mindestens „ausreichend“ (§ 22 Abs. 1) ergibt. Die Ladung zum Kolloquium er-
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folgt spätestens zwei Wochen vor dem festgesetzten Termin. Die Studierenden erhalten spätestens
mit der Ladung zum Kolloquium eine Abschrift der Gutachten.

 (10) Das Kolloquium zur Thesis ist eine Einzelprüfung. Der Prüfungskommission sollen Erst- und Zweit-
gutachter angehören. Im Vertretungsfall bestimmt der Prüfungsausschuss die Besetzung der Prü-
fungskommission.

 (11) Das Kolloquium soll einen Zeitraum von 30 Minuten nicht überschreiten. Gegenstand, Verlauf und
Ergebnis des Kolloquiums sind zu protokollieren. Die Prüfungskommission vergibt nach Maßgabe des
§ 22 Abs. 1 eine Note für das Kolloquium. Dieses ist hochschulöffentlich, es sei denn, die oder der Stu-
dierende widerspricht. Ausgeschlossen sind Studierende desselben Studienjahrgangs.

 

§ 31
Modulübergreifende mündliche Prüfung

 (1) Im letzten Studienabschnitt findet die modulübergreifende mündliche Prüfung statt.

 (2) In der modulübergreifenden mündlichen Prüfung sollen die Studierenden nachweisen, dass sie die
Inhalte des letzten Studienabschnitts und die wesentlichen Inhalte des gesamten Studiums in ihren
systematischen Zusammenhängen erfasst und die Kenntnisse und Fähigkeiten im Sinne des § 20 er-
worben haben.

 (3) Die modulübergreifende mündliche Prüfung wird als Gruppenprüfung durch eine Prüfungskommis-
sion von mindestens zwei und höchstens fünf Prüfern abgenommen. Kann sich die Prüfungskommissi-
on nicht auf eine gemeinsame Note einigen, so setzt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der
einzelnen Bewertungen zusammen.

 (4) Die weiteren Einzelheiten, insbesondere die Dauer und den Ablauf der Prüfung regelt die Studien-
ordnung.

 

Vierter Abschnitt
Gesamtnote, Anerkennung von Prüfungsleistungen,

Prüfungsakten

 

§ 32
Bildung der Abschlussnote

 (1) Nach erfolgreichem Abschluss der Verteidigung der Thesis stellt der Prüfungsausschuss das Ge-
samtergebnis des Studiums (Abschlussnote) nach Maßgabe der Abs. 2 bis 4 fest und gibt es den Stu-
dierenden schriftlich bekannt.

 (2) Die Ergebnisse der fachtheoretischen und fachpraktischen Modulprüfungen werden mit dem jewei-
ligen Arbeitsaufwand und den ECTS-Credits gewichtet, die für den erfolgreichen Abschluss des Moduls
vorgesehen sind. Die Noten des Thesismoduls und des interdisziplinären Prüfungsmoduls gehen nicht
gewichtet in die Abschlussnote ein.

 (3) Zur Bildung der Abschlussnote werden
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1. das arithmetische Mittel der Noten der Modulprüfungen, die während der fachtheoretischen
und der fachpraktischen Studienabschnitte zu erbringen waren, mit Ausnahme der Note des
Thesismoduls, mit 60 vom Hundert,

 

2. die Note des Thesismoduls mit 20 vom Hundert,

 

3. das arithmetische Mittel der Noten der zentralen Klausuren (§ 28 Abs. 2) zusätzlich mit 10 vom
Hundert und

 

4. die Note der modulübergreifenden mündlichen Prüfung mit 10 vom Hundert

 

berücksichtigt.

 (4) Die Abschlussnote wird mit zwei Dezimalstellen nach dem Komma ausgewiesen; eine Rundung fin-
det nicht statt. Die Zuordnung der Punktzahlen zu den Noten erfolgt nach § 22 Abs. 1 Satz 3.

 

§ 33
European Credit Transfer and Accumulation System

 (1) Die Abschlussnote wird durch die ECTS-Note ergänzt:

A = die besten 10 vom Hundert

B = die nächsten 25 vom Hundert

C = die nächsten 30 vom Hundert

D = die nächsten 25 vom Hundert

E = die nächsten 10 vom Hundert

 (2) Bei der Ermittlung der ECTS-Note werden nur die Ergebnisse der in den beiden vorangegangenen
Studienabschnitten graduierten und im laufenden Studienabschnitt zu graduierenden Studierenden
berücksichtigt. Die Berechnung erfolgt durch das Sachgebiet Prüfungsmanagement.

 

§ 34
Anerkennung von Prüfungsleistungen anderer Hochschulen

 (1) Module oder Teilmodule, die an anderen Hochschulen erfolgreich absolviert worden sind, kön-
nen auf Antrag anerkannt werden, wenn sie hinsichtlich Inhalt, Umfang und Prüfungsanforderungen
gleichwertig sind.
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 (2) Der Prüfungsausschuss entscheidet über die Gleichwertigkeit im Rahmen einer Gesamtbetrach-
tung. Ein schematischer Vergleich ist ausgeschlossen.

 (3) Eine Anerkennung unter Auflagen ist möglich.

 

§ 35
Prüfungsakten

 (1) Das Sachgebiet Prüfungsmanagement der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung führt
über jede Studierende und jeden Studierenden eine Prüfungsakte, die ganz oder teilweise in elektroni-
scher Form geführt werden kann.

 (2) Die Studienordnung regelt, welche Unterlagen von und über Prüfungen und welche Dokumente
zum Nachweis des Studiums in die Prüfungsakten aufzunehmen sind.

 (3) Für die Einsicht in Prüfungsakten gelten die Regelungen des § 29 Abs. 1 und 3 des Hessischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes entsprechend.

 (4) Die Prüfungsakten sind 30 Jahre aufzubewahren. Die Frist beginnt mit der Verleihung des Hoch-
schulgrades nach § 36. Die Aufbewahrung kann in Papierform oder durch geeignete Datenträger erfol-
gen.

 

SECHSTER TEIL
Graduierung und Diploma Supplement

 

§ 36
Verleihung des Hochschulgrades Bachelor of Arts

 (1) Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums verleiht die Hessische Hochschule für Polizei und Ver-
waltung den Hochschulgrad des „Bachelor of Arts (B.A.)“. Die Absolventin oder der Absolvent erwirbt
die Laufbahnbefähigung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst.

 (2) Der Bachelorgrad wird als erster berufsqualifizierender Hochschulgrad verliehen. Er befähigt zur
Aufnahme eines Masterstudiums.

 (3) Über die bestandene Bachelorprüfung erhält die Absolventin oder der Absolvent ein Prüfungszeug-
nis nach dem Muster der Anlagen IIa, IIb oder IIc das

1. im Studiengang Schutzpolizei den Studiengang und im Studiengang Kriminalpolizei den Studi-
engang unter Angabe der Vertiefungsrichtung,

 

2. die Gesamtnote der fachtheoretischen und fachpraktischen Modulprüfungen unter Bezeichnung
der belegten Module,

 

3. die Angabe der Behörden, in denen die fachpraktischen Studienabschnitte absolviert wurden,

 

4. das Thema und die Note des Thesismoduls,
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5. die Note der mündlichen modulübergreifenden Prüfung und

 

6. die Abschlussnote

 

aufführt.

 (4) Die Notenangaben erfolgen unter Angabe der ECTS-Credits. Die Gewichtung der Prüfungsleistun-
gen ist kenntlich zu machen. Auf Antrag werden zusätzliche Studien- und Prüfungsleistungen mit An-
gabe der ECTS-Credits in das Prüfungszeugnis aufgenommen.

 (5) Das Zeugnis enthält eine Bescheinigung, dass die Absolventin oder der Absolvent die Laufbahnbe-
fähigung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst besitzt. Das Prüfungszeugnis wird in deutscher und
englischer Sprache ausgestellt. Es wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses un-
terzeichnet.

 (6) Die Bachelorurkunde wird in deutscher und englischer Sprache ausgestellt. Sie wird von der Rekto-
rin oder dem Rektor unterzeichnet und mit dem Siegel der Hessischen Hochschule für Polizei und Ver-
waltung versehen.

 

§ 37
Diploma Supplement

 Zusätzlich zum Prüfungszeugnis und zur Bachelorurkunde wird ein Diploma Supplement nach dem
Modell von Europäischer Union, Europarat und UNESCO/CEFFS in deutscher und englischer Sprache
nach dem Muster der Anlage III ausgestellt.

 

SIEBTER TEIL
Regelungen für das Qualifikationsstudium

 

§ 38
Qualifikationsstudium

 (1) Für die Qualifikationsstudierenden gelten die Regelungen dieser Verordnung, der Hessischen Hes-
sischen Polizeilaufbahnverordnung und der Studienordnung mit den sich aus Abs. 4 und 5 ergebenden
Abweichungen und der Maßgabe, dass die in § 12 Abs. 2 und 3 vorgesehenen fachpraktischen Stu-
dienabschnitte, für die der Nachweis nach § 18 Abs. 5 der Hessischen Polizeilaufbahnverordnung er-
bracht wurde, entfallen.

 (2) Die Qualifikationsstudierenden stehen während der Module und Teilmodule, die den Beamtinnen
und Beamten angerechnet werden, unter Aufhebung der Abordnung den Stammdienststellen zu Ver-
fügung.

 (3) Die Qualifikationsstudierenden setzen nach bestandenen Modulprüfungen eines Studienabschnitts
ihr Studium im nächsten sich anschließenden fachtheoretischen Studienabschnitt fort. Für nicht be-
standene Modulprüfungen gilt § 23 entsprechend.
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 (4) Den Qualifikationsstudierenden wird Erholungsurlaub während der Zeit der Aufhebung der Abord-
nung gewährt.

 (5) Abweichend von § 32 Abs. 2 und 3 werden zur Bildung der Abschlussnote lediglich die in den fach-
theoretischen Modulen erreichten Leistungen herangezogen.

 (6) Bestehen Qualifikationsstudierende eine Prüfung auch im Wiederholungsfall nicht, ist die Zulas-
sung zum Qualifikationsstudium endgültig aufzuheben.

 

ACHTER TEIL
Übergangs- und Schlussvorschriften

 

§ 39
Übergangsvorschrift

 (1) Diese Verordnung gilt für Studierende, die ihr Studium nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ser Verordnung aufnehmen.

 (2) Für Studierende, die ihr Studium in der Zeit zwischen dem 1. September 2016 und dem in Abs. 1
festgelegten Zeitpunkt aufgenommen haben gilt die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Studi-
engänge Bachelor of Arts Polizeivollzugsdienst „Schutzpolizei“ und „Kriminalpolizei“ vom 7. Juli 2016
(StAnz S. 776).

 (3) Für Studierende, die ihr Studium in der Zeit zwischen dem 7. April 2015 und dem 31. August 2016
aufgenommen haben, gilt die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Studiengänge Bachelor of
Arts Polizeivollzugsdienst „Schutzpolizei“ und „Kriminalpolizei“ vom 10. März 2015 (StAnz S. 458).

 (4) Für Studierende, die ihr Studium vor dem 7. April 2015 aufgenommen haben, gilt die Ausbildungs-
und Prüfungsordnung für die Studiengänge Bachelor of Arts Polizeivollzugsdienst „Schutzpolizei“ und
„Kriminalpolizei“ (APOgD PVD) vom 13. Juli 2010 (StAnz S. 2099), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 21. Februar 2013 (StAnz. S. 414), in der durch § 29 der Hessischen Polizeilaufbahnverordnung er-
langten Fassung.

 

§ 40
Aufhebung von Rechtsvorschriften

 Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Studiengänge Bachelor of Arts Polizeivollzugsdienst
„Schutzpolizei“ und „Kriminalpolizei“ vom 7. Juli 2016 (StAnz. S. 776) wird aufgehoben. § 39 bleibt un-
berührt.

 

§ 41
Inkrafttreten

 Diese Verordnung tritt am 1. September 2020 in Kraft.
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Wiesbaden, den 25. September 2020  

  Der Hessische Minister
des Innern und für Sport
gez. Beuth

 

Anlage I

(zu § 19 Abs. 2)

 

Anlage IIa

(Zu § 36 Abs. 3)

 

Anlage IIb

(Zu § 36 Abs. 3)

 

Anlage IIc

(Zu § 36 Abs. 3)

 

Anlage III

(zu § 37)

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Diploma Supplement

Diese Diploma Supplement-Vorlage wurde von der Europäischen Kommission, dem Europarat und UN-
ESCO/CEPES entwickelt. Das Diploma Supplement soll hinreichende Daten zur Verfügung stellen, die
die internationale Transparenz und angemessene akademische und berufliche Anerkennung von Qua-
lifikationen (Urkunden, Zeugnisse, Abschlüsse, Zertifikate, etc.) verbessern. Das Diploma Supplement
beschreibt Eigenschaften, Stufe, Zusammenhang, Inhalte sowie Art des Abschlusses des Studiums,
das von der in der Originalurkunde bezeichneten Person erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Origi-
nalurkunde muss diesem Diploma Supplement beigefügt werden. Das Diploma Supplement sollte frei



- Seite 31 von 48 -

sein von jeglichen Werturteilen, Äquivalenzaussagen oder Empfehlungen zur Anerkennung. Es sollte
Angaben in allen acht Abschnitten enthalten. Wenn keine Angaben gemacht werden, sollte dies durch
eine Begründung erläutert werden.

1. ANGABEN ZUM INHABER/ZUR INHABERIN DER QUALIFIKATION

 

1.1 Familienname(n)/1.2 Vorname(n)

 

1.3 Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)

 

1.4 Matrikelnummer oder Code zur Identifizierung des/der Studierenden (wenn vorhan-
den)

 

2. ANGABEN ZUR QUALIFIKATION

 

2.1 Bezeichnung der Qualifikation und (wenn vorhanden) verliehener Grad (in der Origi-
nalsprache)

Bachelor of Arts (B.A.)

 

2.2 Hauptstudienfach oder -fächer für die Qualifikation

Polizeivollzugsdienst [Schutzpolizei] oder [Kriminalpolizei mit Vertiefungsrichtung Allgemeine
Kriminalistik] oder [Kriminalpolizei mit Vertiefungsrichtung Cyberkriminalistik]

 

2.3 Name und Status (Typ/Trägerschaft) der Einrichtung, die die Qualifikation verliehen
hat (in der Originalsprache)

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung, University of Applied Sciences, Schönberg-
straße 100, D 65199 Wiesbaden

Hochschule, staatliche Institution

 

2.4 Name und Status (Typ/Trägerschaft) der Einrichtung (falls nicht mit 2.3 identisch),
die den Studiengang durchgeführt hat (in der Originalsprache)

 

2.5 Im Unterricht/in der Prüfung verwendete Sprache(n)

Deutsch

 

3. ANGABEN ZU EBENE UND ZEITDAUER DER QUALIFIKATION

 

3.1 Ebene der Qualifikation

Erster akademischer Abschluss (dreijährige Studienzeit) mit Bachelorthesis

 

3.2 Offizielle Dauer des Studiums (Regelstudienzeit) in Leistungspunkten und/oder Jah-
ren

Drei Jahre (6 Semester)
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180 ECTS-Credits

 

3.3 Zugangsvoraussetzung(en)

Allgemeine oder fachliche Hochschulreife, Fachhochschulreife oder als gleichwertig anerkann-
ter Bildungsabschluss.

Für weitere Informationen siehe Abschnitt 8.7.

 

4. ANGABEN ZUM INHALT DES STUDIUMS UND ZU DEN ERZIELTEN ERGEBNISSEN

 

4.1 Studienform

Vollzeit

 

4.2 Lernergebnisse des Studiengangs

Die Bachelor of Arts „Schutzpolizei“, „Kriminalpolizei mit Vertiefungsrichtung Allgemeine Kri-
minalistik“ und „Kriminalpolizei mit Vertiefungsrichtung Cyberkriminalistik“ vermitteln die wis-
senschaftlichen und berufspraktischen Fähigkeiten, Kenntnisse und Methoden, die zur Erfüllung
der Aufgaben in der Laufbahngruppe des gehobenen Polizeivollzugsdienstes erforderlich sind.
Die Studierenden sind zu verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen
und sozialen Rechtsstaat und zu wissenschaftlicher Arbeitsweise zu befähigen. Zugleich soll
das Studium der Persönlichkeitsentwicklung dienen, die soziale und interkulturelle Kompetenz
sowie die körperliche Leistungsfähigkeit fördern.

 

4.3 Einzelheiten zum Studiengang, individuell erworbene Leistungspunkte und erzielte
Noten

Siehe „Transcript of Records“ und Prüfungszeugnis

 

4.4 Notensystem und, wenn vorhanden, Notenspiegel

Notensystem/Leistungsbewertung:

14 und 15 Punkte = sehr gut (1)

11 bis 13 Punkte = gut (2)

8 bis 10 Punkte = befriedigend (3)

5 bis 7 Punkte = ausreichend (4)

0 bis 4 Punkte = nicht ausreichend (5)

Für weitere Informationen siehe Abschnitt 8.6.

 

4.5 Gesamtnote (in Originalsprache)

Abschlussnote

ECTS-Grad
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5. ANGABEN ZUR BERECHTIGUNG DER QUALIFIKATION

 

5.1 Zugang zu weiterführenden Studien

Die Bachelor of Arts (B.A.) „Schutzpolizei“, „Kriminalpolizei mit Vertiefungsrichtung Allgemeine
Kriminalistik“ und „Kriminalpolizei mit Vertiefungsrichtung Cyberkriminalistik“ berechtigen ihre
Inhaberin bzw. Inhaber zum Studium in den postgradualen Studiengängen.

 

5.2 Zugang zu reglementierten Berufen (sofern zutreffend)

Die Bachelor of Arts (B.A.) „Schutzpolizei“, „Kriminalpolizei mit Vertiefungsrichtung Allgemei-
ne Kriminalistik“ und „Kriminalpolizei mit Vertiefungsrichtung Cyberkriminalistik“ befähigen ih-
re Inhaberin bzw. ihren Inhaber in dem Bereich der Polizeibehörden des Landes Hessen profes-
sionell zu arbeiten. Mit dem Abschluss Bachelor of Arts Polizeivollzugsdienst wird zugleich die
Laufbahnbefähigung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst erworben.

 

6. WEITERE ANGABEN

 

6.1 Weitere Angaben

 

6.2 Weitere Informationsquellen

Siehe: https://www.hfpv.de/

Allgemeine Informationen: Siehe Abschnitt 8.8

 

7. ZERTIFIZIERUNG DES DIPLOMA SUPPLEMENTS

 

Dieses Diploma Supplement nimmt Bezug auf folgende Original-Dokumente:

Urkunde über die Verleihung des Grades vom [Datum]

Prüfungszeugnis vom [Datum]

Transkript vom [Datum]

Datum der Zertifizierung:

________________________________________________________________________________

Vorsitzende/Vorsitzender des Prüfungsausschusses

Offizieller Stempel/Siegel

8. ANGABEN ZUM NATIONALEN HOCHSCHULSYSTEM

 

Die Informationen über das nationale Hochschulsystem auf den folgenden Seiten geben Auskunft über
die Qualifikation und den Status der Institution, die sie vergeben hat.

8. Informationen zum Hochschulsystem in Deutschland 

1
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8.1 Die unterschiedlichen Hochschulen und ihr institutioneller Status

 

Die Hochschulausbildung wird in Deutschland von drei Arten von Hochschulen angeboten. 

2

- Universitäten, einschließlich verschiedener spezialisierter Institutionen, bieten das gesamte Spek-
trum akademischer Disziplinen an. Traditionell liegt der Schwerpunkt an deutschen Universitäten be-
sonders auf der Grundlagenforschung, so dass das fortgeschrittene Studium vor allem theoretisch
ausgerichtet und forschungsorientiert ist.

- Fachhochschulen (FH)/Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) konzentrieren ihre Stu-
dienangebote auf ingenieurwissenschaftliche technische Fächer und wirtschaftswissenschaftliche Fä-
cher, Sozialarbeit und Design. Der Auftrag von angewandter Forschung und Entwicklung impliziert ei-
nen praxisorientierten Ansatz und eine ebensolche Ausrichtung des Studiums, was häufig integrier-
te und begleitete Praktika in Industrie, Unternehmen oder anderen einschlägigen Einrichtungen ein-
schließt.

- Kunst- und Musikhochschulen bieten Studiengänge für künstlerische Tätigkeiten an, in Bildender
Kunst, Schauspiel und Musik, in den Bereichen Regie, Produktion und Drehbuch für Theater, Film und
andere Medien sowie in den Bereichen Design, Architektur, Medien und Kommunikation.

Hochschulen sind entweder staatliche oder staatlich anerkannte Institutionen. Sowohl in ihrem Han-
deln einschließlich der Planung von Studiengängen als auch in der Festsetzung und Zuerkennung von
Studienabschlüssen unterliegen sie der Hochschulgesetzgebung.

8.2 Studiengänge und -abschlüsse

 

In allen Hochschularten wurden die Studiengänge traditionell als integrierte „lange“ (einstufige) Stu-
diengänge angeboten, die entweder zum Diplom oder zum Magister Artium führten oder mit einer
Staatsprüfung abschlossen.

Im Rahmen des Bologna-Prozesses wird das einstufige Studiensystem sukzessive durch ein zweistufi-
ges ersetzt. Seit 1998 wurden in fast allen Studiengängen gestufte Abschlüsse (Bachelor und Master)
eingeführt. Dies soll den Studierenden mehr Wahlmöglichkeiten und Flexibilität beim Planen und Ver-
folgen ihrer Lernziele bieten sowie Studiengänge international kompatibler machen.

Die Abschlüsse des deutschen Hochschulsystems einschließlich ihrer Zuordnung zu den Qualifikati-
onsstufen sowie die damit einhergehenden Qualifikationsziele und Kompetenzen der Absolventinnen
und Absolventen sind im Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse (HQR) 

3 beschrie-
ben. Die drei Stufen des HQR sind den Stufen 6, 7 und 8 des Deutschen Qualifikationsrahmens für
lebenslanges Lernen (DQR) 

4 und des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen
(EQR) 

5 zugeordnet.

Einzelheiten s. Abschnitte 8.4.1, 8.4.2 bzw. 8.4.3. Tab. 1 gibt eine zusammenfassende Übersicht.

Tab. 1: Institutionen, Studiengänge und Abschlüsse im Deutschen Hochschulsystem
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8.3 Anerkennung/Akkreditierung von Studiengängen und Abschlüssen

 

Um die Qualität und die Vergleichbarkeit von Qualifikationen sicherzustellen, müssen sich sowohl die
Organisation und Struktur von Studiengängen als auch die grundsätzlichen Anforderungen an Studi-
enabschlüsse an den Prinzipien und Regelungen der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Län-
der (KMK) orientieren. 

6 Seit 1999 existiert ein bundesweites Akkreditierungssystem für Bachelor- und
Masterstudiengänge, nach dem alle neu eingeführten Studiengänge akkreditiert werden. Akkreditierte
Studiengänge sind berechtigt, das Qualitätssiegel des Akkreditierungsrates zu führen. 

7

8.4 Organisation und Struktur der Studiengänge

 

Die folgenden Studiengänge können von allen drei Hochschularten angeboten werden. Bachelor- und
Masterstudiengänge können nacheinander, an unterschiedlichen Hochschulen, an unterschiedlichen
Hochschularten und mit Phasen der Erwerbstätigkeit zwischen der ersten und der zweiten Qualifika-
tionsstufe studiert werden. Bei der Planung werden Module und das Europäische System zur Übertra-
gung und Akkumulierung von Studienleistungen (ECTS) verwendet, wobei einem Semester 30 Kredit-
punkte entsprechen.

8.4.1 Bachelor

 

In Bachelorstudiengängen werden wissenschaftliche Grundlagen, Methodenkompetenz und berufs-
feldbezogene Qualifikationen vermittelt. Der Bachelorabschluss wird nach 3 bis 4 Jahren vergeben.

Zum Bachelorstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit. Studiengänge, die mit dem Bache-
lor abgeschlossen werden, müssen gemäß dem Studienakkreditierungsstaatsvertrag akkreditiert wer-
den. 

8

Studiengänge der ersten Qualifikationsstufe (Bachelor) schließen mit den Graden Bachelor of Arts
(B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor of Laws (LL.B.), Bachelor
of Fine Arts (B.F.A.), Bachelor of Music (B.Mus.) oder Bachelor of Education (B.Ed.) ab.

Der Bachelorgrad entspricht der Qualifikationsstufe 6 des DQR/EQR.

8.4.2 Master

 

Der Master ist der zweite Studienabschluss nach weiteren 1 bis 2 Jahren. Masterstudiengänge kön-
nen nach den Profiltypen „anwendungsorientiert“ und „forschungsorientiert“ differenziert werden. Die
Hochschulen legen das Profil fest.

Zum Masterstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit. Studiengänge, die mit dem Master
abgeschlossen werden, müssen gemäß dem Studienakkreditierungsstaatsvertrag akkreditiert wer-
den. 

9

Studiengänge der zweiten Qualifikationsstufe (Master) schließen mit den Graden Master of Arts (M.A.),
Master of Science (M.Sc.), Master of Engineering (M.Eng.), Master of Laws (LL.M.), Master of Fine Arts
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(M.F.A.), Master of Music (M.Mus.) oder Master of Education (M.Ed.) ab. Weiterbildende Masterstudien-
gänge können andere Bezeichnungen erhalten (z.B. MBA).

Der Mastergrad entspricht der Qualifikationsstufe 7 des DQR/EQR.

8.4.3 Integrierte „lange“ einstufige Studiengänge:
Diplom, Magister Artium, Staatsprüfung

 

Ein integrierter Studiengang ist entweder mono-disziplinär (Diplomabschlüsse und die meisten Staats-
prüfungen) oder besteht aus einer Kombination von entweder zwei Hauptfächern oder einem Haupt-
und zwei Nebenfächern (Magister Artium). Das Vorstudium (1,5 bis 2 Jahre) dient der breiten Orientie-
rung und dem Grundlagenerwerb im jeweiligen Fach. Eine Zwischenprüfung (bzw. Vordiplom) ist Vor-
aussetzung für die Zulassung zum Hauptstudium, d.h. zum fortgeschrittenen Studium und der Spezia-
lisierung. Voraussetzung für den Abschluss sind die Vorlage einer schriftlichen Abschlussarbeit (Dauer
bis zu 6 Monaten) und umfangreiche schriftliche und mündliche Abschlussprüfungen. Ähnliche Rege-
lungen gelten für die Staatsprüfung. Die erworbene Qualifikation entspricht dem Master.

- Die Regelstudienzeit an Universitäten beträgt bei integrierten Studiengängen 4 bis 5 Jahre (Diplom,
Magister Artium) oder 3,5 bis 6,5 Jahre (Staatsprüfung). Mit dem Diplom werden ingenieur-, natur-
und wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge abgeschlossen. In den Geisteswissenschaften ist der
entsprechende Abschluss in der Regel der Magister Artium (M.A.). In den Sozialwissenschaften variiert
die Praxis je nach Tradition der jeweiligen Hochschule. Juristische, medizinische und pharmazeutische
Studiengänge schließen mit der Staatsprüfung ab. Dies gilt in einigen Ländern auch für Lehramtsstu-
diengänge.

Die drei Qualifikationen (Diplom, Magister Artium und Staatsprüfung) sind akademisch gleichwertig
und auf der Qualifikationsstufe 7 des DQR/EQR angesiedelt. Sie bilden die formale Voraussetzung zur
Promotion. Weitere Zulassungsvoraussetzungen können von der Hochschule festgelegt werden, s. Ab-
schnitt 8.5.

- Die Regelstudienzeit an Fachhochschulen (FH)/Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW)
beträgt bei integrierten Studien-gängen 4 Jahre und schließt mit dem Diplom (FH) ab. Dieses ist auf
der Qualifikationsstufe 6 des DQR/EQR angesiedelt. Qualifizierte Absolventinnen und Absolventen von
Fachhochschulen/Hochschulen für Angewandte Wissenschaften können sich für die Zulassung zur Pro-
motion an promotionsberechtigten Hochschulen bewerben, s. Abschnitt 8.5.

- Das Studium an Kunst- und Musikhochschulen ist in seiner Organisation und Struktur abhängig vom
jeweiligen Fachgebiet und der individuellen Zielsetzung. Neben dem Diplom- bzw. Magisterabschluss
gibt es bei integrierten Studiengängen Zertifikate und zertifizierte Abschlussprüfungen für spezielle
Bereiche und berufliche Zwecke.

8.5 Promotion

 

Universitäten, gleichgestellte Hochschulen sowie einige Fachhochschulen (FH)/Hochschulen für Ange-
wandte Wissenschaften (HAW) und einige Kunst- und Musikhochschulen sind promotionsberechtigt.
Formale Voraussetzung für die Zulassung zur Promotion ist ein qualifizierter Masterabschluss (Fach-
hochschulen und Universitäten), ein Magisterabschluss, ein Diplom, eine Staatsprüfung oder ein äqui-
valenter ausländischer Abschluss. Entsprechende Abschlüsse von Kunst- und Musikhochschulen kön-
nen in Ausnahmefällen (wissenschaftliche Studiengänge, z.B. Musiktheorie, Musikwissenschaften,
Kunst- und Musikpädagogik, Medienwissenschaften) formal den Zugang zur Promotion eröffnen. Be-
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sonders qualifizierte Inhaber eines Bachelorgrades oder eines Diploms (FH) können ohne einen weite-
ren Studienabschluss im Wege eines Eignungsfeststellungsverfahrens zur Promotion zugelassen wer-
den. Die Universitäten bzw. promotionsberechtigten Hochschulen regeln sowohl die Zulassung zur
Promotion als auch die Art der Eignungsprüfung. Voraussetzung für die Zulassung ist außerdem, dass
das Promotionsprojekt von einem Hochschullehrer als Betreuer angenommen wird.

Die Promotion entspricht der Qualifikationsstufe 8 des DQR/EQR.

8.6 Benotungsskala

 

Die deutsche Benotungsskala umfasst üblicherweise 5 Grade (mit zahlenmäßigen Entsprechungen;
es können auch Zwischennoten vergeben werden): „Sehr gut“ (1), „Gut“ (2), „Befriedigend“ (3), „Aus-
reichend“ (4), „Nicht ausreichend“ (5). Zum Bestehen ist mindestens die Note „Ausreichend“ (4) not-
wendig. Die Bezeichnung für die Noten kann in Einzelfällen und für die Promotion abweichen.

Außerdem findet eine Einstufungstabelle nach dem Modell des ECTS-Leitfadens Verwendung, aus der
die relative Verteilung der Noten in Bezug auf eine Referenzgruppe hervorgeht.

8.7 Hochschulzugang

 

Die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) nach 12 bis 13 Schuljahren ermöglicht den Zugang zu allen
Studiengängen. Die Fachgebundene Hochschulreife ermöglicht den Zugang zu allen Studiengängen
an Fachhochschulen, an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen, aber nur zu bestimmten Fä-
chern. Das Studium an Fachhochschulen ist auch mit der Fachhochschulreife möglich, die in der Regel
nach 12 Schuljahren erworben wird. Der Zugang zu Studiengängen an Kunst- und Musikhochschulen
und entsprechenden Studiengängen an anderen Hochschulen sowie der Zugang zu einem Sportstudi-
engang kann auf der Grundlage von anderen bzw. zusätzlichen Voraussetzungen zum Nachweis einer
besonderen Eignung erfolgen.

Beruflich qualifizierte Bewerber und Bewerberinnen ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung
erhalten eine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung und damit Zugang zu allen Studiengängen,
wenn sie Inhaber von Abschlüssen bestimmter, staatlich geregelter beruflicher Aufstiegsfortbildungen
sind (zum Beispiel Meister/in im Handwerk, Industriemeister/in, Fachwirt/in (IHK), Betriebswirt/in (IHK)
und (HWK), staatlich gebrüfte/r Techniker/in, staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in, staatlich geprüfte/r
Gestalter/in, staatlich geprüfte/r Erzieher/in). Eine fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung er-
halten beruflich qualifizierte Bewerber und Bewerberinnen mit einem Abschluss einer staatlich gere-
gelten, mindestens zweijährigen Berufsausbildung und i.d.R. mindestens dreijähriger Berufspraxis, die
ein Eignungsfeststellungsverfahren an einer Hochschule oder staatlichen Stelle erfolgreich durchlau-
fen haben; das Eignungsfeststellungsverfahren kann durch ein nachweislich erfolgreich absolviertes
Probestudium von mindestens einem Jahr ersetzt werden. 

10

Die Hochschulen können in bestimmten Fällen zusätzliche spezifische Zulassungsverfahren durchfüh-
ren.

8.8 Informationsquellen in der Bundesrepublik

 

- Kultusministerkonferenz (KMK) (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bun-
desrepublik Deutschland); Graurheindorfer Str. 157, D-53117 Bonn; Tel.: +49(0)228/501-0;
www.kmk.org; E-Mail: hochschulen@kmk.org
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- Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) als deutsche NARIC; www.kmk.org; E-Mail:
zab@kmk.org

 

- Deutsche Informationsstelle der Länder im EURYDICE-Netz, für Informationen zum Bildungswe-
sen in Deutschland; www.kmk.org; E-Mail: eurydice@kmk.org

 

- Hochschulrektorenkonferenz (HRK); Leipziger Platz 11, D-10117 Berlin, Tel.: +49 30 206292-11;
www.hrk.de; E-Mail: post@hrk.de

 

- „Hochschulkompass“ der Hochschulrektorenkonferenz, enthält umfassende Informationen zu
Hochschulen, Studiengängen etc. (www.hochschulkompass.de)

 

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung

Diploma Supplement

This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and
UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve
the international ,transparency‘ and fair academic and professional recognition of qualifications (di-
plomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context,
content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual na-
med on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any va-
lue judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight
sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the rea-
son why.

1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION

 

1.1 Family name(s)/1.2 First name(s)

 

1.3 Date of birth (dd/mm/yyyy)

 

1.4 Student identification number or code (if applicable)

 

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION

 

2.1 Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language)

Bachelor of Arts (B.A.)

 

2.2 Main field(s) of study for the qualification

Polizeivollzugsdienst [Schutzpolizei] 

1 oder [Kriminalpolizei 

2 mit Vertiefungsrichtung Allgemeine
Kriminalistik] oder [Kriminalpolizei mit Vertiefungsrichtung Cyberkriminalistik]

 

2.3 Name and status of awarding institution (in original language)

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung, University of Applied Sciences, Schönberg-
straße 100, D 65199 Wiesbaden
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University of Applied Sciences, state institution

 

2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in origi-
nal language)

 

2.5 Language(s) of instruction/examination

German

 

3. INFORMATION ON THE LEVEL AND DURATION OF THE QUALIFICATION

 

3.1 Level of the qualification

First academic degree (three-year study period) with bachelor thesis

 

3.2 Official duration of programme in credits and/or years

Three Years (6 semesters)

180 ECTS credits

 

3.3 Access requirement(s)

General Higher Education Entrance Qualification (Allgemeine Hochschulreife) or fachgebundene
Hochschulreife, Fachhochschulreife or a level of education recognized as an equivalent.

For more information see section 8.7.

 

4. INFORMATION ON THE PROGRAMME COMPLETED AND THE RESULTS OBTAINED

 

4.1 Mode of study

Full time

 

4.2 Programme learning outcomes

The Bachelor of Arts „Schutzpolizei“, „Kriminalpolizei mit Vertiefungsrichtung Allgemeine Krimi-
nalistik“ and „Kriminalpolizei mit Vertiefungsrichtung Cyberkriminalistik“ impart the scientific
and job-specific practical skills, knowledge and methods that are required to fulfill the tasks in
the higher police service class group. The students shall be enabled to act responsibly in a free,
democratic and social state of law and to work scientifically. Another aim of the study programs
is to contribute to the students’ personality development and to strengthen their social and in-
tercultural skills as well as their physical performance.

 

4.3 Programme details, individual credits gained and grades/marks obtained

See „Transcript of Records“ and certificate

 

4.4 Grading system and, if available, grade distribution table

14 and 15 scores = sehr gut (1)
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11 to 13 scores = gut (2)

8 to 10 scores = befriedigend (3)

5 to 7 scores = ausreichend (4)

0 to 4 scores = nicht ausreichend (5)

For more information see section 8.6.

 

4.5 Overall classification of the qualification (in original language)

Final grade

ECTS grade

 

5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION

 

5.1 Access to further study

The Bachelor of Arts (B.A.) „Schutzpolizei“, „Kriminalpolizei mit Vertiefungsrichtung Allgemeine
Kriminalistik“ and „Kriminalpolizei mit Vertiefungsrichtung Cyberkriminalistik“ entitles its holder
to postgraduate studies.

 

5.2 Access to a regulated profession (if applicable)

The Bachelor of Arts (B.A.) „Schutzpolizei“, „Kriminalpolizei mit Vertiefungsrichtung Allgemeine
Kriminalistik“ and „Kriminalpolizei mit Vertiefungsrichtung Cyberkriminalistik“ enables its hol-
der to work professionally in the area of the police authorities of the state of Hessen. With the
degree Bachelor of Arts in police service also the career qualification for higher police service
class group ist acquired.

 

6. ADDITIONAL INFORMATION

 

6.1 Additional information

 

6.2 Further information sources

See https://www.hfpv.de/

General information: see section 8.8

 

7. CERTIFICATION

 

This Diploma Supplement refers to the following original documents:

Document on the award of the academic degree (Urkunde über die Verleihung des Akademischen
Grades) [date]

Certificate(Zeugnis) [date]
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Transcript of Records [date]

Certification Date:

________________________________________________________________________________

Chairwoman/Chairman Examination Committee

(Official Stamp/Seal)

8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM

 

The information on the national higher education system on the following pages provides a context
for the qualification and the type of higher education institution that awarded it.

8. INFORMATION ON THE GERMAN HIGHER EDUCATION SYSTEM 

1

 

8.1 Types of Institutions and Institutional Status

 

Higher education (HE) studies in Germany are offered at three types of Higher Education Institutions
(HEI). 

2

- Universitäten (Universities) including various specialised institutions, offer the whole range of acade-
mic disciplines. In the German tradition, universities focus in particular on basic research so that ad-
vanced stages of study have mainly theoretical orientation and research-oriented components.

- Fachhochschulen (FH)/Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) (Universities of Applied
Sciences, UAS) concentrate their study programmes in engineering and other technical disciplines,
business-related studies, social work, and design areas. The common mission of applied research and
development implies an application-oriented focus of studies, which includes integrated and supervi-
sed work assignments in industry, enterprises or other relevant institutions.

- Kunst- und Musikhochschulen (Universities of Art/Music) offer studies for artistic careers in fine arts,
performing arts and music; in such fields as directing, production, writing in theatre, film, and other
media; and in a variety of design areas, architecture, media and communication.

Higher Education Institutions are either state or state-recognised institutions. In their operations, in-
cluding the organisation of studies and the designation and award of degrees, they are both subject
to higher education legislation.

8.2 Types of Programmes and Degrees Awarded

 

Studies in all three types of institutions have traditionally been offered in integrated „long“ (one-tier)
programmes leading to Diplom- or Magister Artium degrees or completed by a Staatsprüfung (State
Examination).

Within the framework of the Bologna-Process one-tier study programmes are successively being re-
placed by a two-tier study system. Since 1998, two-tier degrees (Bachelor’s and Master’s) have been
introduced in almost all study programmes. This change is designed to enlarge variety and flexibility
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for students in planning and pursuing educational objectives; it also enhances international compatibi-
lity of studies.

The German Qualifications Framework for Higher Education Qualifications (HQR) 

3 describes the quali-
fication levels as well as the resulting qualifications and competences of the graduates. The three le-
vels of the HQR correspond to the levels 6, 7 and 8 of the German Qualifications Framework for Lifel-
ong Learning 

4 and the European Qualifications Framework for Lifelong Learning 

5 .

For details cf. Sec. 8.4.1, 8.4.2, and 8.4.3 respectively. Table 1 provides a synoptic summary.

8.3 Approval/Accreditation of Programmes and Degrees

 

To ensure quality and comparability of qualifications, the organisation of studies and general degree
requirements have to conform to principles and regulations established by the Standing Conference
of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany
(KMK). 

6 In 1999, a system of accreditation for Bachelor’s and Master’s programmes has become ope-
rational. All new programmes have to be accredited under this scheme; after a successful accreditati-
on they receive the seal of the Accreditation Council. 

7

Table 1: Institutions, Programmes and Degrees in German Higher Education

 

8.4 Organisation and Structure of Studies

 

The following programmes apply to all three types of institutions. Bachelor’s and Master’s study pro-
grammes may be studied consecutively, at various higher education institutions, at different types of
higher education institutions and with phases of professional work between the first and the second
qualification. The organisation of the study programmes makes use of modular components and of
the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) with 30 credits corresponding to one
semester.

8.4.1 Bachelor

 

Bachelor’s degree programmes lay the academic foundations, provide methodological competences
and include skills related to the professional field. The Bachelor’s degree is awarded after 3 to 4 ye-
ars.

The Bachelor’s degree programme includes a thesis requirement. Study programmes leading to the
Bachelor’s degree must be accredited according to the Interstate study accreditation treaty. 

8

First degree programmes (Bachelor) lead to Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.), Ba-
chelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor of Laws (LL.B.), Bachelor of Fine Arts (B.F.A.), Bachelor of Mu-
sic (B.Mus.) or Bachelor of Education (B.Ed.).

The Bachelor’s degree corresponds to level 6 of the German Qualifications Framework/European Qua-
lifications Framework.
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8.4.2 Master

 

Master is the second degree after another 1 to 2 years. Master’s programmes may be differentiated
by the profile types „practiceoriented“ and „research-oriented“. Higher Education Institutions define
the profile.

The Master’s degree programme includes a thesis requirement. Study programmes leading to the
Master’s degree must be accredited according to the Interstate study accreditation treaty. 

9

Second degree programmes (Master) lead to Master of Arts (M.A.), Master of Science (M.Sc.), Master
of Engineering (M.Eng.), Master of Laws (L.L.M.), Master of Fine Arts (M.F.A.), Master of Music (M.Mus.)
or Master of Education (M.Ed.). Master’s programmes which are designed for continuing education
may carry other designations (e.g. MBA).

The Master’s degree corresponds to level 7 of the German Qualifications Framework/European Qualifi-
cations Framework.

8.4.3 Integrated „Long“ Programmes (One-Tier):
Diplom degrees, Magister Artium, Staatsprüfung

 

An integrated study programme is either mono-disciplinary (Diplom degrees, most programmes com-
pleted by a Staatsprüfung) or comprises a combination of either two major or one major and two mi-
nor fields (Magister Artium). The first stage (1.5 to 2 years) focuses on broad orientations and foun-
dations of the field(s) of study. An Intermediate Examination (Diplom-Vorprüfung for Diplom degrees;
Zwischenprüfung or credit requirements for the Magister Artium) is prerequisite to enter the second
stage of advanced studies and specialisations. Degree requirements include submission of a thesis
(up to 6 months duration) and comprehensive final written and oral examinations. Similar regulations
apply to studies leading to a Staatsprüfung. The level of qualification is equivalent to the Master’s le-
vel.

- Integrated studies at Universitäten (U) last 4 to 5 years (Diplom degree, Magister Artium) or 3.5 to
6.5 years (Staatsprüfung). The Diplom degree is awarded in engineering disciplines, the natural scien-
ces as well as economics and business. In the humanities, the corresponding degree is usually the Ma-
gister Artium (M.A.).

In the social sciences, the practice varies as a matter of institutional traditions. Studies preparing for
the legal, medical and pharmaceutical professions are completed by a Staatsprüfung. This applies al-
so to studies preparing for teaching professions of some Länder.

The three qualifications (Diplom, Magister Artium and Staatsprüfung) are academically equivalent and
correspond to level 7 of the German Qualifications Framework/European Qualifications Framework.

They qualify to apply for admission to doctoral studies. Further prerequisites for admission may be de-
fined by the Higher Education Institution, cf. Sec. 8.5.

- Integrated studies at Fachhochschulen (FH)/Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW)
(Universities of Applied Sciences, UAS) last 4 years and lead to a Diplom (FH) degree which corre-
sponds to level 6 of the German Qualifications Framework/European Qualifications Framework.
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Qualified graduates of FH/HAW/UAS may apply for admission to doctoral studies at doctorate-granting
institutions, cf. Sec. 8.5.

- Studies at Kunst- and Musikhochschulen (Universities of Art/Music etc.) are more diverse in their or-
ganisation, depending on the field and individual objectives. In addition to Diplom/Magister degrees,
the integrated study programme awards include certificates and certified examinations for specialised
areas and professional purposes.

8.5 Doctorate

 

Universities as well as specialised institutions of university standing, some of the FH/HAW/UAS and so-
me Universities of Art/Music are doctorate-granting institutions. Formal prerequisite for admission to
doctoral work is a qualified Master’s degree (UAS and U), a Magister degree, a Diplom, a Staatsprü-
fung, or a foreign equivalent. Comparable degrees from universities of art and music can in exceptio-
nal cases (study programmes such as music theory, musicology, pedagogy of arts and music, media
studies) also formally qualify for doctoral work. Particularly qualified holders of a Bachelor’s degree
or a Diplom (FH) degree may also be admitted to doctoral studies without acquisition of a further de-
gree by means of a procedure to determine their aptitude. The universities respectively the doctora-
te-granting institutions regulate entry to a doctorate as well as the structure of the procedure to de-
termine aptitude. Admission further requires the acceptance of the Dissertation research project by a
professor as a supervisor.

The doctoral degree corresponds to level 8 of the German Qualifications Framework/European Qualifi-
cations Framework.

8.6 Grading Scheme

 

The grading scheme in Germany usually comprises five levels (with numerical equivalents; interme-
diate grades may be given): „Sehr Gut“ (1) = Very Good; „Gut“ (2) = Good; „Befriedigend“ (3) = Sa-
tisfactory; „Ausreichend“ (4) = Sufficient; „Nicht ausreichend“ (5) = Non-Sufficient/Fail. The minimum
passing grade is „Ausreichend“ (4). Verbal designations of grades may vary in some cases and for
doctoral degrees.

In addition, grade distribution tables as described in the ECTS Users’ Guide are used to indicate the
relative distribution of grades within a reference group.

8.7 Access to Higher Education

 

The General Higher Education Entrance Qualification (Allgemeine Hochschulreife, Abitur) after 12
to 13 years of schooling allows for admission to all higher educational studies. Specialised variants
(Fachgebundene Hochschulreife) allow for admission at Fachhochschulen (FH)/Hochschulen für Ange-
wandte Wissenschaften (HAW) (UAS), universities and equivalent higher education institutions, but
only in particular disciplines. Access to study programmes at Fachhochschulen (FH)/Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften (HAW) (UAS) is also possible with a Fachhochschulreife, which can usual-
ly be acquired after 12 years of schooling. Admission to study programmes at Universities of Art/Mu-
sic and comparable study programmes at other higher education institutions as well as admission to
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a study programme in sports may be based on other or additional evidence demonstrating individual
aptitude.

Applicants with a qualification in vocational education and training but without a school-based higher
education entrance qualification are entitled to a general higher education entrance qualification and
thus to access to all study programmes, provided they have obtained advanced further training cer-
tificates in particular stateregulated vocational fields (e.g. Meister/Meisterin im Handwerk, Industrie-
meister/in, Fachwirt/in (IHK), Betriebswirt/in (IHK) und (HWK), staatlich geprüfte/r Techniker/in, staat-
lich geprüfte/r Betriebswirt/in, staatlich geprüfte/r Gestalter/in, staatlich geprüfte/r Erzieher/in). Voca-
tionally qualified applicants can obtain a Fachgebundene Hochschulreife after completing a state-re-
gulated vocational education of at least two years’ duration plus professional practice of normally at
least three years’ duration, after having successfully passed an aptitude test at a higher education in-
stitution or other state institution; the aptitude test may be replaced by successfully completed trial
studies of at least one year’s duration. 

10

Higher Education Institutions may in certain cases apply additional admission procedures.

8.8 National Sources of Information

 

- Kultusministerkonferenz (KMK) [Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural
Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany]; Graurheindorfer Str. 157, D-53117
Bonn;

Phone: +49[0]228/501-0; www.kmk.org;

E-Mail: hochschulen@kmk.org

 

- Central Office for Foreign Education (ZAB) as German NARIC; www.kmk.org; E-Mail:
zab@kmk.org

 

- German information office of the Länder in the EURYDICE Network, providing the national dos-
sier on the education system; www.kmk.org; E-Mail: Eurydice@kmk.org

 

- Hochschulrektorenkonferenz (HRK) [German Rectors’ Conference]; Leipziger Platz 11, D-10117
Berlin,

Phone: +49 30 206292-11; www.hrk.de; E-Mail: post@hrk.de

 

- „Higher Education Compass“ of the German Rectors’ Conference features comprehensive infor-
mation on institutions, programmes of study, etc. (www.higher-education-compass.de)

 

 

Fußnoten

 1)
Die Information berücksichtigt nur die Aspekte, die direkt das Diploma Supplement betreffen.

 1)
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Schutzpolizei is a branch of the Landespolizei, the state (Land) level police of the German sta-
tes. Schutzpolizei literally means security or protection police but is best translated as unifor-
med police.

 1)
The information covers only aspects directly relevant to purposes of the Diploma Supplement.

 2)
Berufsakademien sind keine Hochschulen, es gibt sie nur in einigen Bundesländern. Sie bieten
Studiengänge in enger Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen an. Studierende erhalten
einen offiziellen Abschluss und machen eine Ausbildung im Betrieb. Manche Berufsakademi-
en bieten Bachelorstudiengänge an, deren Abschlüsse einem Bachelorgrad einer Hochschule
gleichgestellt werden können, wenn sie vom Akkreditierungsrat akkreditiert sind.

 2)
Kriminalpolizei [Criminal Police] is the other branch of the Landespolizei, the state level police.
Kriminalpolizei is the standard term for the criminal investigation agency within the police aut-
horities of Germany. Here the state police or Landespolizei performs the majority of investigati-
ons.

 2)
Berufsakademien are not considered as Higher Education Institutions, they only exist in some
of the Länder. They offer educational programmes in close cooperation with private compa-
nies. Students receive a formal degree and carry out an apprenticeship at the company. Some
Berufsakademien offer Bachelor courses which are recognised as an academic degree if they
are accredited by the Accreditation Council.

 3)
Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse (Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz vom 16.02.2017).

 3)
German Qualifications Framework for Higher Education Degrees. (Resolution of the Standing
Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Repu-
blic of Germany of 16 February 2017).

 4)
Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR), Gemeinsamer Beschluss der
Ständigen Konferenz der Kultus-minister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung, der Wirtschafts-ministerkonferenz und des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (Beschluss der Kultusministerkonferenz
vom 15.11.2012). Ausführliche Informationen unter www.dqr.de.

 4)
German Qualifications Framework for Lifelong Learning (DQR). Joint resolution of the Standing
Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Re-
public of Germany, the German Federal Ministry of Education and Research, the German Con-
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ference of Economics Ministers and the German Federal Ministry of Economics and Technolo-
gy (Resolution of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs
of the Länder in the Federal Republic of Germany of 15 November 2012). More information at
www.dqr.de

 5)
Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates zur Einrichtung des Eu-
ropäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen vom 23.04.2008 (2008/C 111/01 -
Euro-päischer Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen - EQR).

 5)
Recommendation of the European Parliament and the European Council on the establishment
of a European Qualifications Framework for Lifelong Learning of 23 April 2008 (2008/C 111/01 -
European Qualifications Framework for Lifelong Learning - EQF).

 6)
Musterrechtsverordnung gemäß Artikel 4 Absätze 1 - 4 Studien-akkreditierungsstaatsvertrag
(Beschluss der Kultusminister-konferenz vom 07.12.2017).

 6)
Specimen decree pursuant to Article 4, paragraphs 1 - 4 of the interstate study accreditation
treaty (Resolution of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs
of the Länder in the Federal Republic of Germany of 7 December 2017).

 7)
Staatsvertrag über die Organisation eines gemeinsamen Akkredi-tierungssystems zur Quali-
tätssicherung in Studium und Lehre an deutschen Hochschulen (Studienakkreditierungsstaats-
vertrag) (Beschluss der KMK vom 08.12.2016) In Kraft getreten am 01.01.2018.

 7)
Interstate Treaty on the organization of a joint accreditation system to ensure the quality of
teaching and learning at German higher education institutions (Interstate study accreditation
treaty) (Decision of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs
of the Länder in the Federal Republic of Germany of 8 December 2016), Enacted on 1 January
2018.

 8)
Siehe Fußnote Nr. 7.

 8)
See note No. 7.

 9)
Siehe Fußnote Nr. 7.

 9)
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See note No. 7.

 10)
Hochschulzugang für beruflich qualifizierte Bewerber ohne schulische Hochschulzugangsbe-
rechtigung (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 06.03.2009).

 10)
Access to higher education for applicants with a vocational qualification, but without a school-
based higher education entrance qualification (Resolution of the Standing Conference of the
Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany of
6 March 2009).

 
 


